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Tenor

Die Entscheidung über die Beschwerde des Bezirksrevisors bei dem Amtsgericht Nürnberg vom 04.06.2020 
gegen den Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg vom 02.06.2020 wird gemäß § 4 Abs. 7 S. 2 JVEG der 
Kammer übertragen.

Gründe

1
Der Rechtssache kommt grundsätzliche Bedeutung zu.


